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Bebauungsplan Maßstab 1:1.000

Stadt Hamm

Gemarkung Pelkum
Flur 24

Übersichtsplan Maßstab 1:5.000

0,0

Bebauungsplan Nr. 04.058
- Wielandstraße -

Rechtsgrundlagen:

§ 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666 / SGV. NRW. 2023)
- in der gegenwärtig geltenden Fassung -

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. November 2017
(BGBl. l S. 3634) i.V.m. der Verordnung über die 
bauliche Nutzung der Grundstücke 
(Baunutzungsverordnung - BauNVO -) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom
21. November 2017 (BGBl. l S. 3786)
- jeweils in der gegenwärtig geltenden Fassung -

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Landesbauordnung 2018 - BauO NRW 2018) 
vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. Ausgabe 2018
Nr. 19 S. 421) - in der gegenwärtig geltenden Fassung -

Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990
(BGBl. I S.58)
- in der gegenwärtig geltenden Fassung -

Löschwasserversorgung
Die Planung der Trinkwassernetze und Anordnung von Hydranten erfolgen nach dem DVGW Arbeitsblatt W 400-1 "Technische 
Regeln Wasserverteilungsanlagen TRWV Teil 1 - Planung" und dem DVGW Arbeitsblatt W 405 "Bereitstellung von 
Löschwasser durch die öffentliche Trinkwasserversorgung". Hydranten dürfen danach grundsätzlich nicht in Bereichen von 
Zufahrten, Aufstell- und Bewegungsflächen sowie in Parkflächen installiert werden. Die Löschwassermenge ist in jedem Fall 
von der Art und Ausführung der geplanten Gebäude abhängig. Um alle Arten von Nutzungen, welche dem geplanten Gebiet 
entsprechen zu ermöglichen, sind hier 96 m³/Std. über einen Zeitraum von mindestens 2 Stunden erforderlich. Einzelheiten zur 
Ausführung können mit dem Sachgebiet Vorbeugender Brandschutz der Berufsfeuerwehr Hamm abgestimmt werden. Eine 
ausreichende Löschwasserversorgung ist im Bauantragsverfahren nachzuweisen.

Diese Satzung der Stadt Hamm vom 09.05.2022 ist am Tage der ortsüblichen 
Bekanntmachung ohne Durchführung des Genehmigungsverfahrens
gem. § 10 (2) und (3) BauGB am 11.05.2022 in Kraft getreten.

Bodenverunreinigungen
Nach § 2 LBodSchG (Landesbodenschutzgesetz) sind Bauherren und Bauherrinnen verpflichtet, Anhaltspunkte für das 
Vorliegen einer Altlast oder schädlichen Bodenveränderungen, die bei der Baumaßnahme, Baugrunduntersuchungen oder 
ähnlichen Eingriffen in den Boden und den Untergrund bekannt werden, unverzüglich der zuständigen 
Bodenschutzbehörde mitzuteilen. Sollten daher Auffälligkeiten in Boden, Bodenluft bzw. Grundwasser erkennbar werden, 
ist das Umweltamt (Untere Bodenschutzbehörde, Tel. 02381 / 17-7101, Fax 02381 / 17-2931) unverzüglich zu 
benachrichtigen und die Arbeiten im betroffenen Bereich sofort einzustellen.

Bodenarbeiten
Das Plangebiet ist nur teilweise bebaut und wird gärtnerisch genutzt. Der überwiegende Teil besteht aus Grün- und 
Ackerland mit einem höheren Anteil an Bäumen und Sträuchern rund um eine ehemalige Sportplatzfläche. Der Schutz des 
Mutterbodens nach § 202 BauGB und § 18 BBodSchV sowie DIN 18915 ist zu beachten.

Artenschutz und CEF-Maßnahmen
Im Plangebiet sind die Belange des Artenschutzes nach BNatSchG beachtlich. Durch das Büro Freiraumplanung Neitzel 
wurde eine Artenschutzrechtliche Prüfung Stufe I und Stufe II durchgeführt. Die Ergebnisse liegen als 
Artenschutzgutachten (Stand Juli 2020 Dezember 2020) vor. Die in den "Art-für-Art-Protokollen" für die Vogelarten 
Steinkauz (Athene noctua), Feldschwirl (Locustella naevia), Kleinspecht (Dryobates minor) und Grünspecht (Picus viridis) 
beschriebenen vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) sind zwingend durchzuführen. Bauherren sind 
grundsätzlich für die Einhaltung der Vorschriften zum Artenschutz nach BNatSchG verantwortlich.

Vermeidungsmaßnahmen:
a) Gemäß § 39 Abs. 5 Nr. 2 Bundesnaturschutzgesetz ist es verboten Gehölze (z.B. Bäume, Hecken, Gebüsche) in der 
Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden, auf den Stock zu setzen oder zu beseitigen.
b) Zum Schutz und Erhalt von Gehölzen sind bei den Baumaßnahmen, bauvorbereitenden und baureif machenden 
Maßnahmen, Erschließungsmaßnahmen, Leitungs-/Kanalverlegemaßnahmen u.s.w. die DIN 18920 ("Schutz von Bäumen, 
Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen") und die RAS-LP 4 ("Schutz von Bäumen, 
Vegetationsbeständen und Tieren bei Baumaßnahmen") zwingend zu beachten.
c) Hinsichtlich der "insektenfreundlichen / fledermausfreundlichen" Beleuchtung sind die Maßnahmen gemäß Kapitel 6 
"Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung der Störwirkung" und gemäß des Anhangs des Runderlasses des 
Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz -V-5 8800.4.11 - und des 
Ministeriums für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr - VI.1 - 850 vom 11.12.2014 zwingend einzuhalten bzw. 
durchzuführen.
d) Es ist ein geeignetes fachgutachterliches Büro mit der ökologischen Baubegleitung zu beauftragen. Die ökologische 
Baubegleitung umfasst u.a. die Begleitung und Überwachung der Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen, der 
Ausgleichsmaßnahmen und der vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen. Die vorgenannten Maßnahmen sind zwingend 
einzuhalten und durchzuführen. Die ökologische Baubegleitung ist dem Umweltamt (Untere Naturschutzbehörde) vor 
Beginn der Maßnahmen schriftlich anzuzeigen.

DIN-Normen und sonstige Quellen:
Die auf dieser Planurkunde genannten DIN-Normen, VDI-Richtlinien und sonstigen Quellen können im Bautechnischen 
Bürgeramt des Technischen Rathauses, Gustav-Heinemann-Straße 10, 59065 Hamm eingesehen werden.

Kontaktdaten:
Die in den Hinweisen angegebenen Kontaktdaten (Name, Adresse, Fax- oder Telefonnummer) haben den Stand von 
Oktober 2019.

IV. Pflanzliste
Die Pflanzlisten sind Gegenstand der Festsetzungen dieses Bebauungsplanes. Sie sind auf die örtlichen 
Standortbedingungen und Gestaltungsanforderungen des Plangebietes abgestimmt. Bei der Gestaltung der 
Stellplatzanlagen, der Einfriedung und der Grünflächen kann aus folgenden heimischen bzw. eingebürgerten, 
standortgerechten Pflanzarten ausgewählt werden. 

Pflanzenarten-Liste: großkronige Bäume (Bäume I. Ordnung)
Acer platanoides Spitzahorn
Fraxinus excelsior Esche
Betula pendula Sandbirke
Quercus robur Stieleiche
Tilia cordata Winterlinde

Pflanzenarten-Liste: klein- und mittelkronige Bäume (Bäume II. Ordnung)
Acer campestre Feldahorn
Alnus glutinosa Schwarzerle/ Roterle
Carpinus betulus Hainbuche
Prunus avium 'Plena', Prunus avium Vogelkirsche
Sorbus aucuparia Vogelbeere

Pflanzgröße - Bäume:
Hochstamm, mind. 3 x verschult, StU 16-18 cm in 1 m Höhe, mit Ballen; Pflanzsicherung an Doppelpfahl; offene 
Bodenfläche von mind. 6 m² und Beachtung der FLL Empfehlungen für Baumpflanzungen - Teil 2: Standortvorbereitungen 
für Neupflanzungen; Pflanzgruben und Wurzelraumerweiterung, Bauweise und Substrate (Quelle: FLL - 
Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.), in der jeweils gültigen Fassung

Hinweis: Schutz vor Befahren über Hochborde sicherstellen. Auf dem Einbau von Bügeln oder Pollern als Anfahrschutz ist 
zu verzichten. Bei Pflanzung in einer Baumscheibe ist diese flächig zu begrünen. 

Pflanzenarten-Liste: Bepflanzung - standortgerechte Sträucher - 
(für den Siedlungsbereich und den Übergangsbereich "Landschaft / Siedlungsrand")
Cornus sanguinea Blut-Hartriegel
Frangula alnus Faulbaum
Corylus avellana Haselnuß
Crataegus monogyna et Ein- und 
Crataegus laevigata Zweigriffliger Weißdorn
Lonicera periclymenum Wald-Geißblatt
Prunus padus Gewöhnliche Traubenkirsche
Viburnum opulus Gewöhnlicher Schneeball
Euonymus europaeus Pfaffenhütchen
Salix caprea Salweide
Sambucus nigra Schwarzer Holunder

Prunus spinosa Schlehe
Rosa canina Hundsrose
Rubus fruticosus aggreg. Brombeeren (versch. Arten)

Pflanzgröße: 
Sträucher (für Feldgehölzhecke): Str., 2-3 x verschult, 100-150 cm, mit Ballen
Sträucher (allgemein): Str., 2-3 x verschult, 60-100 cm, ballenlose Ware
Pflanzabstand/-verband (allgemein): 1,0 x 1,0 m bei Sträuchern, Dreiecksverband 

Pflanzenarten-Liste: Bepflanzung - Regenrückhalte- und Versickerungsflächen mit Stauden, Gräsern und Kräutern 
-
Stauden:
Lonicera periclymenum Waldgeißblatt, kriechend
Luzula pilosa Hainsimse; Behaarte
Oxalis acetosella Sauerklee
Polygonatum muliflorum Salomonsiegel

Gräser:
Festuca rubra Rotschwingel
Poa annua Einjähriges Rispengras
Agrostis stolonifera Weißes Straußgras
Agrostis gigantea Großes Straußgras
Lolium perenne Deutsches Weidelgras
Poa trivialis Gewöhnliches Rispengras

Kräuter:
Prunella vulgaris Braunelle
Ranunculus repens Kriech. Hahnenfuß
Achillea millefolium Schafgarbe 
Lychnis flos-cuculi Kuckuslichtnelke
Lotus uliginosus Sumpfhornklee
Lythrum salicaria Gewöhnlicher Blutweiderich

Der Kräuteranteil ist bei Verringerung von 'Poa annua' noch erweiterungsfähig. Die Ansaatdichte sollte etwa 5 g/m² 
betragen, keinesfalls mehr als 10 g/m².

Pflanzenarten-Liste: Obstwiese 
Apfelsorten (Pflanzabstand je nach Sorte ca. 8-12 m): Jakob Lebel, Rote Sternrenette, Luxemburger Renette, Schöner 
aus Boskoop, Kaiser Wilhelm, Dülmener Rosenapfel, Schöner aus Nordhausen und Winterglockenapfel; 

Birnensorten (Pflanzabstand ca. 8 m): Köstliche aus Charneux, Gute Luise, Bosc`s Flaschenbirne, Clapps Liebling, 
Alexander Lukas und Williams Christbirne, Pastorenbirne;

Kirschsorten (Pflanzabstand Süßkirsche etwa 10-12 m, Sauerkirsche etwa 4m): Büttners Rote Knorpelkirsche 
(Süßkirsche), Große Prinzessinnenkirsche (Süßkirsche), Schneiders's Späte Knorpelkirsche (Süßkirsche) und 
Schattenmorelle (Sauerkirsche); 

Pflaumen, Zwetschen, Mirabellen  (Pflanzabstand ca. 6m): Hauszwetsche, Bühler Frühzwetsche, Zimmers 
Frühzwetsche und Mirabelle von Nancy; 

Sonstige: Walnuss (Juglans regia)

Pflanzgröße:
Hochstamm, Stammumfang mind. 14-16 cm, Kronenansatz in 1,8-2,0 m Höhe, mit Pflanzpfählen, dauerhafter Schutz vor 
Verbiss ist zu gewährleisten

Pflanzenarten-Liste: einfache Intensivbegrünung 
Die "einfache Intensivbegrünung" weist neben bodendeckenden Flächenstauden akzentbildende, teilweise auch duftende 
Stauden und Halbsträucher wie Thymian, Dost und Lavendel auf. Es wird keine Artenliste aufgestellt, da diverse geeignete 
Arten in Form von Ansaat oder Pflanzmatten durch spezielle Fachfirmen angeboten werden.

Der zukünftige Nutzer des Bestandes ist zum Erhalt und erforderlichen Pflege der Gehölze zu verpflichten.

10.3   In den festgesetzten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen innerhalb der 
Wohnbauflächen ist zur Gestaltung des Übergangs Hausgärten und Öffentliche Grünfläche eine 2,0 m breite, einreihige frei 
wachsende Hecke aus heimischen standortgerechten Laubgehölzen, alternativ eine mindestens 0,50 m breite und mindestens 
1,20 m hohe beschnittene Hecke zu pflanzen. Wird eine Schnitthecke gepflanzt, so sind die restlichen Pflanzflächen mit 
bodendeckenden Gehölzen oder Stauden und Gräser zu begrünen. Im Bereich der frei wachsenden Hecken und 
Strauchgruppen beträgt der Pflanzabstand 1,00 m. (vgl. Pflanzliste)

10.4   Die Flachdächer (FD) der baulichen Anlagen und Nebenanlagen sind mindestens mit einer einfachen Intensivbegrünung 
zu begrünen, dauerhaft zu erhalten und fachgerecht zu pflegen. Die Substratstärke (Magersubstratauflage) hat dabei 
mindestens 15 cm zu betragen. Bei einer einfachen intensiven Begrünung sind standortgerechte Stauden, Gräser oder Kräuter 
(vgl. Pflanzliste) zu verwenden. Dabei müssen 20% der Fläche mit Wildkräutern als Topfballen bepflanzt werden. Im Zuge der 
fachgerechten Pflege ist ggf. entstehender Gehölzaufwuchs zu beseitigen. 

10.5   Mit Ausnahme der Vorrichtungen für die technische Gebäudeausstattung (z.B. Aufzugsschächte) sind die Flachdächer 
(FD) flächig zu begrünen. Hinsichtlich der Dachbegrünung wird auf die FLL-Dachbegrünungsrichtlinie (Forschungsgesellschaft 
Landesentwicklung Landschaftsbau e.V. "Richtlinie für die Planung, Ausführung und Pflege von Dachbegrünungen" in der 
jeweils gültigen Fassung verwiesen. Die Qualitätskriterien der FLL-Dachbegrünungsrichtlinie sind bei der Realisierung der 
festgesetzten Dachbegrünung einzuhalten.

10.6   Die privaten Grünflächen werden entsprechend ihrer Nutzung mit der Zweckbestimmung 'Gartenland' festgesetzt. Diese 
Flächen sind auch weiterhin als Gartenland zu nutzen und zu gestalten.

11. Pflanzerhaltung (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)
Der mit Pflanzerhaltung festgesetzte Gehölzbestand (Bäume und Sträucher) ist dauerhaft zu erhalten, zu sichern und bei 
Verlust zu ersetzen. 

12. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)
12.1 Die Fläche gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft bildet eine wichtige Kompensationsmaßnahme im Rahmen des Ausgleichsflächenkonzeptes und dient der 
Entwicklung einer Obstwiese (etwa 2.580 m²). Die Obstwiese ist vorzugsweise mit standortgerechten einheimischen 
Obstbaumarten (vgl. Pflanzliste) als Hochstämme bepflanzt. Dabei ist je 150 m² ein Baum (mind. 3 x verpflanzt, mit Ballen, StU 
14/16 gemessen in 1 m Höhe über den Boden) zu pflanzen. Die Bepflanzung ist dauerhaft zu erhalten und nach einem evtl. 
Abgang gleichwertig zu ersetzen. Einzelne abgängige bzw. abgestorbene Bäume sind in der Obstwiese/-weide zu belassen.

12.2 Die Baumkronen sind nach Bedarf - in Absprache mit dem Tiefbau- und Grünflächenamt - Abteilung Grünflächen - im 
Herbst fachgerecht zu schneiden. Das Schnittgut ist zu entfernen. Die Anwendung von Bioziden ist zu unterlassen. Die 
Wiesenflächen sind zweischürig, aber nicht vor Ende Juni, zu mähen.

12.3 Bei Beweidung sind die Obstbäume durch geeignete Maßnahmen vor Verbiss zu schützen. 

12.4 Entlang der bestehenden Graben- und Bachbereiche (östlichste Plangebietsgrenze) wird als Maßnahme zur Pflege und 
zur Entwicklung von Natur und Landschaft gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB ein i.M. 5,0 m breiter Schutzstreifen 
(Hochstaudenflur) festgesetzt. Hochstauden sind wegen ihres Blütenreichtums, aber auch als Unterschlupf und 
Nahrungspflanzen aus ökologischer Sicht wertvoll. Die Hochstaudenflur soll sich durch Selbstbegrünung entwickeln. Ergänzend 
kann die Einsaat mit autochthonen, blühfreudigen Ackerwildkrautarten erfolgen. Auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und 
Düngung ist zu verzichten. Um die Fläche von Gehölzaufwuchs freizuhalten, sind Pflegemaßnahmen zulässig. Diese dürfen 
nicht im Zeitraum vom 15. März bis 31. Juli vorgenommen werden. 

12.5 Innerhalb der Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB sind die notwendigen Anlagen zur Regenwasserableitung allgemein zulässig.

12.6 In den Planstraßen wird gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB der Einsatz von insektenfreundlichen Leuchtmitteln (z.B. 
Natriumniederdruckdampflampen oder LED) festgesetzt. 

13. Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)
Innerhalb des Straßenraums der öffentlichen Verkehrsfläche ist je 6 Stellplätze 1 mittelkroniger heimischer Laubbaum (vgl. 
Pflanzliste) in der Mindestqualität von 20/25 cm Stammumfang - gemessen in 1 m Höhe über dem Boden - fachgerecht zu 
pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Verlust zu ersetzen. Je Baum ist eine offene Bodenfläche von mind. 10 m² vorzusehen 
und durch geeignete Mittel vor Überfahrung zu schützen. Die Baumscheiben sind mit flächig bodendeckenden Pflanzen zu 
begrünen, die dauerhaft zu erhalten und bei Abgang entsprechend zu ersetzen sind. (Die FLL-Empfehlungen für 
Baumpflanzungen, Teil 2 in der jeweils gültigen Fassung sind zu beachten.)

14. Versorgungsanlagen und -leitungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB i.V.m. § 89 BauO NRW)
Ver- und Entsorgungsleitungen sowie sämtliche Niederspannungs- und Telekommunikationsleitungen sind unterirdisch zu 
verlegen. 

15. Flächen für die Abwasserbeseitigung, einschließlich der Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser (§ 9 Abs. 
1 Nr. 14 BauGB)
15.1 Die Regenrückhaltung (Regenrückhaltebecken, offene Grabenstruktur) innerhalb der Flächen für die Abwasserbeseitigung 
mit der Zweckbestimmung 'RRB' ist naturnah zu gestalten und funktions-, landschafts- und standortgerecht mit heimischen 
Stauden und Gräsern (vgl. Pflanzliste) fachgerecht zu bepflanzen und dauerhaft zu erhalten. Es soll eine abwechslungsreiche 
Böschungsgestaltung und eine geschwungenen Linienführung, sowie eine abwechslungsreich gestaltete Beckensohle mit 
Nass-, Feucht- und Trockenbereichen gewählt werden.

15.2 Die bestehende Vegetation und insbesondere der Gehölzbestand entlang der vorhandenen Grabenstrukturen innerhalb 
der Fläche für die Abwasserbeseitigung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB vor Baueinflüssen zu schützen, dauerhaft zu erhalten 
und bei Abgang entsprechend gleichwertig zu ersetzen. Die Maßnahme zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB sind zu beachten.

16. Bauliche Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen i.S.d. BImSchG (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

16.1 Zum Schutz vor Schallimmissionen durch die Wielandstraße bzw. Große Werlstraße sind passive Lärmschutzmaßnahmen 
erforderlich. In den Allgemeinen Wohngebieten 1 bis 6 (WA 1 - 6) sind danach für Neubauten bzw. baugenehmigungspflichtige 
Änderungen von Wohn- und Aufenthaltsräumen im Sinne der DIN 4109-1-2018-01 (Abschnitt 7.1 "Schallschutz im Hochbau" / 
Bezugsquelle: Beuth-Verlag GmbH, Berlin) die erforderlichen resultierenden Schalldämm-Maße erf. R'w,res = La - 30 dB(A) 
einzuhalten. 

Dabei ist der maßgebliche Außenlärmpegel (La) nach DIN 4109-2:2018-01, Abschnitt 4.5.5, bezogen auf die 
Lärmpegelbereiche, wie im Bebauungsplan dargestellt, zu beachten.

DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau" Ausgabe 2018 [DIN 4109-1:2018-01] in Kapitel 7.1

___________________________________________________________________________________________
I Raumarten 
I_____________________________________________________________
I Bettenräume Aufenthaltsräume Büroräume 1)  
I in Kranken- in Wohnungen, und ähnliches
I anstalten und Übernachtungsräume in

Lärm- "Maßgeblicher I Sanatorien Beherbergungsstätten,
pegel Außenlärm- I Unterrichtsräume und
bereich pegel La" I ähnliches

 _____________________________________________________________
I erf. Schalldämmmaß (R´w,res) des Außenbauteils in dB

___________________________________________________________________________________________
    LPB III 65 I 40 35 30
___________________________________________________________________________________________
    LPB IV 70 I 45 40 35
___________________________________________________________________________________________

a) Für maßgebliche Außenlärmpegel La > 80 dB sind die Anforderungen aufgrund der örtlichen Gegebenheiten festzulegen.
1) An Außenbauteile von Räumen, bei denen der eindringende Außenlärm aufgrund der in den Räumen ausgeübten Tätigkeiten nur einen untergeordneten 
Beitrag zum Innenraumpegel leistet, werden keine Anforderungen gestellt.
2) Die Anforderungen sind hier aufgrund der örtlichen Gegebenheiten festzulegen.

I. Textliche Festsetzungen

1. Art und Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. der BauNVO)
1.1   Allgemeine Wohngebiete 1 - 6 (WA-Gebiete 1 - 6) gemäß § 4 BauNVO

1.2   Die nach § 4 Abs. 2 BauNVO allgemein zulässige Nutzung
Ziffer 3: Anlagen für sportliche Zwecke sind gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO ausnahmsweise zulässig.

1.3   Die nach § 4 (3) BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen
Ziffer 1: Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
Ziffer 4: Gartenbaubetriebe und
Ziffer 5: Tankstellen sind gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.

1.4   Die Grundflächenzahl (GRZ) ist in den WA-Gebieten 1 - 6 mit 0,3 festgesetzt. Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 19 
Abs. 4 BauNVO ist die Überschreitung der festgesetzten Grundflächenzahl (GRZ) von 0,3 durch zum Beispiel Tiefgaragen und 
Stellplätze mit ihren Zufahrten, Terrassen und Nebenanlagen i.S. des § 14 BauNVO bis maximal 0,45 (entspricht einer 
Überschreitung um 50%) zulässig. 

1.5   Die Geschossflächenzahl (GFZ) ist in den WA-Gebieten 1 - 6 mit 0,6 festgesetzt.

2. Anzahl der Vollgeschosse (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. der BauNVO)
2.1   In dem WA-Gebieten 1, 4 und 5 (entlang der Wielandstraße) sind gem. § 16 BauNVO max. II Vollgeschosse zulässig. Ein 
zusätzliches Staffelgeschoss muss auf der straßenzugewandten Seite mindestens 1,5 m von der aufstehenden Wand des 
darunterliegenden Geschosses zurückbleiben. Davon ausgenommen sind die zur vertikalen Erschließung notwendigen 
Gebäudeteile (z.B. Treppenhäuser, Aufzugsanlagen).

2.2   In den WA-Gebieten 2 sind gem. § 16 BauNVO zwingend II Vollgeschosse festgesetzt. Nebenanlagen i.S. des § 14 
BauNVO und untergeordnete Bauteile (z.B. Vorsprünge) bis 1,5 m sind von dieser zwingenden Festsetzung ausgenommen. 

2.3   In den WA-Gebieten 3 und 6 sind gem. § 16 BauNVO max. II Vollgeschosse zulässig. 

3. Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. der BauNVO)
3.1   Innerhalb der WA-Gebiete 1 und 4 ist gemäß § 22 Abs. 4 BauNVO die abweichende Bauweise (a) im Sinne einer offenen 
Bauweise mit einer maximalen Gebäudelänge von 20,0 m für Einzelhäuser festgesetzt. Innerhalb des WA-Gebietes 5 ist gemäß 
§ 22 Abs. 4 BauNVO die abweichende Bauweise (a) im Sinne einer offenen Bauweise mit einer maximalen Gebäudelänge von 
26,0 m für Einzelhäuser festgesetzt.

3.2   Für die WA-Gebiete 2, 3 und 6 ist die offene Bauweise (o) gemäß § 22 Abs. 2 BauNVO zulässig.

3.3   Als Bauform werden innerhalb der WA-Gebiete 1, 3 und 4 nur Einzelhäuser (E), innerhalb der WA-Gebiete 2 nur Einzel- 
und Doppelhäuser (E / D) und innerhalb des WA-Gebietes 5 auch Einzel-, Doppelhäuser und Hausgruppen (E / D / H) 
festgesetzt.

3.4   Terrassenüberdachungen, Wintergärten und Überdachungen von Hauseingängen dürfen die Baugrenzen um maximal 2,0 
m überschreiten. Die Überschreitung der Baugrenze für Überdachungen von Hauseingängen darf max. ein Drittel der gesamten 
Wandlänge beanspruchen. Zu Straßenbegrenzungslinien ist bei straßenseitiger Überschreitung der Baugrenze ein 
Mindestabstand von 2,0 m einzuhalten.

4. Mindestbreite von Baugrundstücken (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB)
In den WA-Gebiete 1 - 5 gelten folgende Mindestgrundstücksbreiten: 
Einzelhäuser: 16,0 m 
Doppelhäuser:    9,0 m
Hausgruppen:   6,0 m. 

5. Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)
5.1   In den WA-Gebieten 1 sind in den freistehenden Einzelhäusern (E) nicht mehr als 8 Wohneinheiten (WE) je Wohngebäude 
zulässig. In den WA-Gebiet 4 sind in den freistehenden Einzelhäusern (E) nicht mehr als 6 Wohneinheiten (WE) je 
Wohngebäude zulässig.

5.2   In den WA-Gebieten 2 und 3 sind in den freistehenden Einzelhäusern (E) und in den Doppelhaushälften (D) nicht mehr als 
eine Wohneinheit (WE) je Wohngebäude zulässig.

5.3   In den WA-Gebiet 5 sind in den in den Doppelhaushälften (D) nur eine Wohneinheit (WE) je Wohngebäude sowie in den 
Hausgruppen / Reihenhäuser (H) nur eine Wohneinheit (WE) je Hauseinheit zulässig.

6. Flächen für öffentlich geförderten Wohnraum (§ 9 Abs. 1 Nr. 7 BauGB)
In den WA-Gebieten 1 dürfen nur Wohngebäude errichtet werden, die mit Mitteln der sozialen Wohnraumförderung gefördert 
werden können.

7. Höhenlage der baulichen Anlagen (§ 9 Abs. 2 BauGB i.V.m. der BauNVO)
7.1   Die Oberkante des Erdgeschossfertigfußbodens (OK EG-FFB) der baulichen Anlagen darf von der jeweiligen Gebäudemitte 
ausgehend im rechten Winkel, ein Maß von 0,50 m über Oberkante der erschließenden Fahrbahn und fertig ausgebauten 
Verkehrsfläche nicht überschreiten.

7.2   Die in der Planzeichnung festgesetzten Höhen der vorhandenen Verkehrsflächen (Wielandstraße und Große Werlstraße) 
sowie die geplanten Höhen der Planstraßen - Oberkante Fahrbahn (OKF) - sind bindend. Eine geringfügige Anpassung (max. 25 
cm) ist im Rahmen der weiteren Ausführungsplanung zulässig.

7.3 Gemäß § 16 (3) BauNVO dürfen die maximal festgesetzten Gebäudehöhen (GH) nicht überschritten werden und sind im 
Einzelnen wie folgt festgesetzt: 

- Für die max. zweigeschossigen Wohngebäude mit zusätzlichem Staffelgeschoss (der Gebiete WA 1, WA 4 und WA 5) beträgt 
die Mindestgebäudehöhe 6,5 m (GH 1) sowie die Maximalgebäudehöhe 10,0 m (GH 2).
- Für die zwingend zweigeschossigen Wohngebäude (der Gebiete WA 2) beträgt die maximale Gebäudehöhe 6,5 m.
- Für die maximal zweigeschossige Bebauung (des Gebietes WA 3) beträgt die maximale Gebäudehöhe 6,5 m.

7.4   Die maximale Gebäudehöhe wird bestimmt durch die Oberkante der Dachkonstruktion im Bereich des Schnittpunktes von 
Außenwand und Dachkonstruktion.

7.5   Untergeordnete technische Dachaufbauten, wie z. B. Lüftungsanlagen, Kamine, Aufzugüberfahrten sowie Photovoltaik- und 
Solaranlagen sind mit einer zusätzlichen maximalen Höhe von 1,5 m über den festgesetzten max. Gebäudehöhen zulässig. Zu 
den Außenkanten des jeweiligen Gebäudes ist ein Abstand von mindestens 2,0 m einhalten.

8. Flächen für Stellplätze und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. der BauNVO)
8.1   In den WA-Gebieten 1, 4 und 5 sind Carports (überdachte Stellplätze) und Garagen i. S. des § 12 BauNVO nur innerhalb 
der festgesetzten Baugrenzen zulässig. In den WA-Gebieten 2 bis 3 sind Carports (überdachte Stellplätze) und Garagen nur 
innerhalb der festgesetzten Baugrenzen und/oder in den seitlichen Abstandsflächen (Bauwich) zwischen benachbarten 
Wohngebäuden bzw. öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen zulässig. 

8.2   Garagen dürfen eine Gesamtlänge von 9,0 m nicht überschreiten. Bei der Errichtung von Carports (überdachte Stellplätze) 
und Garagen darf die rückwärtige Baugrenze um maximal 3,0 m überschritten werden.

8.3   Vor Garagen und Carports der Einzel- und Doppelhäuser im seitlichen Grenzabstand der Hauptnutzung ist ein Abstellplatz 
(Stauraum) von mindestens 5,0 m Tiefe von der frontseitigen Straßenbegrenzungslinie einzuhalten. Zusätzlich dürfen Garagen 
und Carports der Einzel- und Doppelhäuser sowie der Hausgruppen die Flucht der zugehörigen Hauptgebäude zur öffentlichen 
Verkehrsfläche nicht überschreiten.

8.4   Nebenanlagen i. S. des § 14 BauNVO in Verlängerung einer Garage können ebenfalls grenzständig realisiert werden, 
sofern eine Gesamtlänge von Garage und Nebenanlage von 9,0 m nicht überschritten wird. 

8.5   Stellplätze und ihre Zufahrten sowie Wege und Plätze sind in luft- und wasserdurchlässiger Bauweise (z.B. 
wassergebundene Decke, Pflaster mit mindestens 25% Fugenanteil, Rasengittersteine oder Schotterrasen) auszuführen.

9. öffentliche Grünflächen und Pflanzgebote (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und 25 BauGB)
9.1   Innerhalb der öffentlichen Grünflächen mit der Zweckbestimmung 'Kinderspielplatz ca. 450 m²' und  'Kinderspielplatz ca. 
860 m²' sind mindestens 15 % der Fläche mit Strauchgehölzen fachgerecht zu bepflanzen. Zusätzlich sind je Kinderspielplatz 3 
klein- oder mittelkroniger, heimischer Laubbäume oder alternativ 3 Obstbäume als Hochstamm wie z.B. Äpfel, Birnen, Pflaumen 
u.a.  zu pflanzen. Die Pflanzungen sind dauerhaft zu erhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen. (vgl. Pflanzliste)

9.2   Die bestehenden Gehölzstrukturen (Bäume und Sträucher) innerhalb der öffentlichen Grünflächen mit den 
Zweckbestimmungen 'Kinderspielplatz ca. 1.300 m²' und 'Parkanlage, Regenrückhaltung, Fuß- und Radweg' sowie die 
Wurzelbereiche angrenzender Gehölzstrukturen außerhalb des Plangebietes sind gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB vor 
Baueinflüssen zu schützen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang entsprechend gleichwertig zu ersetzen.

9.3   In den festgesetzten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen innerhalb der 
öffentlichen Grünfläche ist zur Gestaltung des Übergangs in die freie Landschaft eine i. M. 4,0 m breite, 4-reihige freiwachsende 
Feldgehölzhecke zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Die Feldgehölzhecke ist mit heimischen standortgerechten 
Laubgehölzen (mind. 2 x verpflanzt, mit Ballen, Höhe 100-150 cm, Pflanzung im 1,0 x 1,0 m-Raster) und eingestreuten Heister 
von Laubbäumen II. Ordnung (2 x verpflanzt, mit Ballen, Höhe 200-250 cm) als Überhälter alle 15-20 m fachgerecht zu 
bepflanzen. (vgl. Pflanzliste)

9.4   Die öffentlichen Grünflächen mit der Zweckbestimmung 'Parkanlage, Regenrückhaltung, Fuß- und Radweg' sind als 
blütenreiche Sukzessionsflächen auszubilden und extensiv zu pflegen. Die Fuß- und Radwege innerhalb der öffentlichen 
Grünfläche sind in luft- und wasserdurchlässiger Bauweise (z.B. wassergebundene Decke) auszuführen.

10. private Grünflächen, Hausgärten und Dachbegrünung (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und 25 BauGB)
10.1   Zur inneren Durchgrünung des Plangebietes sind die nicht bebauten Grundstücksflächen der bebaubaren Grundstücke 
zu begrünen und zu mindestens 10% der Grundstücksfläche naturnah mit heimischen standortgerechten Laubgehölzen 
anzulegen. Pro m² heimisch zu bepflanzende Grundstücksfläche ist ein Strauch (Mindestpflanzqualität von 60-100 cm, 2 x 
verpflanzt) zu pflanzen, zu pflegen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. Die Sträucher sind vorzugsweise 
entlang der rückwärtigen Grundstücksgrenzen, zu pflanzen. 

10.2   Zusätzlich sind in Abhängigkeit von der Grundstücksgröße auf den privaten Grundstücken klein- oder mittelkronige, 
heimische Laubbäume II. Ordnung oder alternativ Obstbäume als Hochstamm wie z.B. Äpfel, Birnen, Pflaumen u.a. zu 
pflanzen: 
- auf Grundstücken bis zu 300 m² ein Baum 
- auf Grundstücken über 300 m² bis 500 m² zwei Bäume 
- auf Grundstücken über 500 m² drei Bäume. 
Die Pflanzungen sind dauerhaft zu erhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen. (vgl. Pflanzliste)

16.2 Im Plangebiet sind weiterhin beim Neubau bzw. baugenehmigungspflichtigen Änderungen im Zusammenhang mit 
Fenstern von Schlafräumen bzw. zum Schlafen geeigneten Räumen schallgedämpfte ggf. fensterunabhängige 
Lüftungssysteme vorzusehen, die die Gesamtschalldämmung der Außenfassaden nicht verschlechtern. Im Einzelfall kann 
geprüft werden, ob durch geeignete Baukörperanordnung eine Minderung der Verkehrsgeräusche erreicht werden kann, 
sodass vor dem betreffenden Schlafraumfenster ein Beurteilungspegel der Verkehrsgeräusche von nachts d 45 dB(A) 
sichergestellt werden kann.

16.3 Hinweise:
Eine detaillierte Bestimmung des erforderlichen passiven Schallschutzes ist erst unter Berücksichtigung des 
Gebäudegrundrisses abschließend möglich, wenn Anordnung, Größe und Nutzung der Räume sowie die Anteile der 
Fensterflächen an der Außenwand bekannt sind.

Ausnahmen von diesen Festsetzungen können in Abstimmung mit den zuständigen Fachbehörden zugelassen werden, soweit 
durch einen anerkannten Sachverständigen nachgewiesen wird, dass geringere Maßnahmen als die oben aufgeführten 
ausreichen.

17. Maßnahmen für den Einsatz erneuerbarer Energien (§ 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB)
Im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB sind bei der Errichtung von Gebäuden bauliche Maßnahmen für den Einsatz 
erneuerbarer Energien (insbesondere Solarenergie) vorzusehen. Hierbei handelt es sich u.a. um Leitungsstränge, Schächte, 
ggf. auch statische Aufwendungen im Dachbereich. 

II. Örtliche Bauvorschriften
(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 89 Abs. 2 BauO NRW)

1. Fassaden
a) Die Fassaden baulich zusammenhängender Gebäude (Doppelhäuser und Hausgruppen) sind in Farbe, Material und 
Neigung einheitlich auszuführen.

b) Die Fassaden der Gebäude sind als Putzflächen in hellen Farbtönen mit einen Hellbezugswert [HBW] von größer 50 
auszuführen. Ein zweites Material - wie z.B. Mauerwerk, Holz, Naturstein usw. - kann zur Gliederung der Fassade mit 
untergeordneten Flächenanteilen bis zu 30% kombiniert werden. Außer Glas sind glänzende, glasierte und lichtreflektierende 
Materialien als Außenwandmaterialien nur zulässig, wenn sie einer aktiven oder passiven Nutzung der Sonnenenergie dienen.

2. Dächer
In den Allgemeinen Wohngebieten 1 bis 5 (WA 1 - 5) ist die zulässige Dachform: Flachdächer (FD). 

3. Solartechnik und Photovoltaik
Anlagen für Solartechnik (z.B. Solaranlagen, Photovoltaik-Anlagen) sind allgemein zulässig, auch in Kombination zur 
festgesetzten Dachbegrünung auf den Flachdächern. Um eine flächige Dachbegrünung zu ermöglichen, sind die Anlagen für 
Solartechnik innerhalb der Dachbegrünungsfläche aufzuständern und unterhalb dieser zu begrünen.

4. Wege, Plätze, Nebenanlagen und Abstellplätze sowie deren Begrünung
a) Wege und Plätze sind in luft- und wasserdurchlässiger Bauweise (z.B. wassergebundene Decke, Pflaster mit mindestens 
25% Fugenanteil, Rasengittersteine oder Schotterrasen) auszuführen.

b) Abstellplätze für Mülltonnen sind dreiseitig mit standorttypischen, einheimischen Laubgehölz-Heckenpflanzungen (vgl. 
Pflanzliste) zu begrünen und nur zu der Haus zugewandten Seite zu öffnen.

c) Flächen innerhalb der WA-Gebiete, die weder überbaut sind, noch als Wegefläche oder Stellplatz dienen, dürfen nicht 
versiegelt werden und sind als Grünflächen anzulegen und dauerhaft zu pflegen. Grünflächen sind bepflanzte, unversiegelte 
und nicht großflächig mit Stein, Kies, Schotter oder ähnlichen Materialien gestaltete Flächen.

5. Einfriedungen und deren Begrünung 
Einfriedungen zu öffentlichen Flächen (z.B. Verkehrsflächen, Grünflächen, Versorgungsflächen) sind als standorttypische, 
einheimische Laubgehölz-Heckenpflanzungen, z.B. Weißdorn, Hainbuche, Rotbuche und Gewöhnliche Traubenkirsche (vgl. 
Pflanzliste), oder als Zäune in Verbindung mit Hecken an der Grundstücksgrenze, die vor der Haupteingangsseite des 
Wohngebäudes liegt bis zu einer Höhe von 1,0 m, ansonsten bis zu einer Höhe von 2,0 m zulässig.

6. Wärmepumpen 
Anlagen für Luftwärmepumpen sowie Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen sind aus gestalterischen Gründen nur innerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen oder im Gebäude zulässig. Der Betreiber der jeweiligen Anlage hat zudem einen Nachweis 
zu erbringen, dass die Anlage im Volllastbetrieb einen Schallpegel von 30 dB(A) an den nächstgelegenen Wohngebäuden bzw. 
an der Baugrenze des Nachbargrundstücks nicht überschreitet. Der Nachweis kann durch eine Herstellerbescheinigung 
erfolgen.

Luft-Wärmepumpen, die den Schallleistungspegel nicht einhalten können, sind entweder im Gebäude zu errichten oder 
entsprechend zu dämmen. Im Rahmen der Errichtung des Vorhabens ist für die Einhaltung des genannten Wertes der Bauherr 
verantwortlich. In diesem Zusammenhang wird auf den Leitfaden des Bayrischen Landesamtes für Umwelt "Tieffrequente 
Geräusche bei Biogasanlagen und Luftwärmepumpen (Auszug Teil III)" vom Februar 2011 verwiesen.

III. Hinweise

Bergbau
Das Plangebiet lag im Bereich von bergbaulichen Einwirkungen. Die Bauherren sind gehalten, im Zuge der Planung zwecks 
evtl. notwendig werdender Anpassungs- und Sicherungsmaßnahmen (§§ 110 ff BBergG) mit der RAG Aktiengesellschaft, 
45058 Essen, Kontakt aufzunehmen.

Methanausgasungen im Bereich III gemäß Methan-Potentialkarte der Stadt Hamm
Nach gutachterlichen Feststellungen (Untersuchung potentieller Methan-Emissionen im Stadtgebiet von Hamm, Prof. Dr. 
Coldewey, Universität Münster) liegt der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 04.058 in einem Bereich, in dem aktuell 
Ausgasungen von Kohlenflözgasen auftreten können. Eine Freisetzung aus Methan ist insbesondere dann möglich, wenn die 
abdichtenden Schichten des Quartär sowie des Emscher-Mergels durchteuft werden. Es können dann bautechnische 
Maßnahmen wie zum Beispiel eine flächige Gasdränage unter Neubauten oder eine Abführung von aufsteigendem Gas zum 
Beispiel mittels Rigolen, Drainplatten oder Entgasungsleitungen notwendig werden. Es wird daher dringend empfohlen, 
objektbezogene Untersuchungen sowie die Konzepterarbeitung von Vorsorge- und Sicherheitsvorkehrungen durch einen 
Sachverständigen durchführen zu lassen. Nähere Informationen können beim Umweltamt der Stadt Hamm eingeholt werden.

Kampfmittel
Nach Aussagen des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Westfalen-Lippe (KBD-WL) sind wegen erkennbarer 
Kriegsbeeinflussung (teilweise Bombardierung) nach aktuellem Stand im Zusammenhang mit anstehenden Baumaßnahmen 
abhängig von deren Art und Umfang möglicherweise zusätzliche Überprüfungsmaßnahmen des KBD-WL erforderlich (ggf. 
Oberflächendetektionen zu bebauender Flächen, ggf. Bohrlochdetektionen vor Ramm- oder Bohrarbeiten). Die Festlegung 
dieser Maßnahmen erfolgt Einzelfall bezogen im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens. Generell ist bei allen 
Baugrundeingriffen erhöhte Aufmerksamkeit geboten, da die Existenz von Kampfmitteln nie ganz ausgeschlossen werden 
kann. Falls bei Erdarbeiten verdächtige Gegenstände gefunden werden oder eine außergewöhnliche Verfärbung des Erdreichs 
zu bemerken ist, wenden Sie sich bitte sofort telefonisch an Feuerwehr (02381/903-250, 02381/903-0 oder Notruf 112) oder 
Polizei (02381/916-0 oder Notruf 110).

Bodendenkmalschutz
Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und/oder naturgeschichtliche Bodenfunde, d.h. Mauern, alte Gräben, 
Einzelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber 
auch Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens aus Erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung von 
Bodendenkmälern ist der Stadt/Gemeinde als Untere Denkmalbehörde und/oder der LWL-Archäologie für Westfalen, 
Außenstelle Olpe (Tel.: 02761/ 93750; Fax: 02761/ 937520) unverzüglich anzuzeigen und die Entdeckungsstätte mindestens 
drei Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten (§ 15 u. 16 Denkmalschutzgesetz NRW), falls diese nicht vorher von den 
Denkmalbehörden freigegeben wird. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, das Bodendenkmal zu bergen, 
auszuwerten und für wissenschaftliche Erforschung bis zu 6 Monate in Besitz zu nehmen (§16 Abs. 4 DSchG NRW).

Denkmalschutz
Das Plangebiet liegt siedlungsgünstig nahe Wasserläufen. Etwa 500 m südöstlich des Plangebietes ist bereits ein neolithischer 
Lesefund bekannt, der ein Vorhandensein eines Siedlungsplatzes in dem Areal vermuten lässt. Um Erhaltung und Ausdehnung 
bzw. Abgrenzung der zunächst vermuteten Bodendenkmäler - und damit auch die Relevanz für das weitere Verfahren - zu 
klären, ist eine Prüfung durch Baggerschnitte erforderlich. Diese Baggerschnitte gehen aufgrund des in das DSchG NW 
aufgenommenen "Veranlasserprinzips" zu Lasten des Vorhabenträgers. Weiteres ist in Abstimmung mit der LWL-Archäologie 
für Westfalen, Außenstelle Olpe (Tel.: 02761/ 93750; Fax: 02761/ 937520) zu klären.
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   Dieser Bebauungsplan besteht aus einem Blatt 
   Zeichnung.

   Hamm, 04.12.2020
   Der Oberbürgermeister
   i.A.
   L.S. gez. Muhle
   Ltd. Städt. Baudirektor
______________________________________________

   Der Rat der Stadt Hamm hat gemäß § 2 (1) BauGB 
   am 20.07.2004 die Aufstellung dieses Bebauungs-
   planes beschlossen. 
   Die Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses 
   erfolgte am 13.08.2005.

   Hamm, 04.12.2020
   Der Oberbürgermeister
   i.A.
   L.S. gez. Muhle
   Ltd. Städt. Baudirektor
______________________________________________

   Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß
   § 3 (1) BauGB hat als Bürgerversammlung 
   am 24.08.2005 stattgefunden.

   Hamm, 04.12.2020
   Der Oberbürgermeister
   i.A.
   L.S. gez. Muhle
   Ltd. Städt. Baudirektor
______________________________________________

   Der Rat der Stadt Hamm hat die gemäß § 3 (2) BauGB
   erforderliche öffentliche Auslegung dieses 
   Bebauungsplanes mit der Begründung
   vom 04.04.2006 am 09.05.2006 beschlossen.

   Hamm, 04.12.2020
   Der Oberbürgermeister
   i.A.
   L.S. gez. Muhle
   Ltd. Städt. Baudirektor
______________________________________________

   Dieser Bebauungsplan hat mit der Begründung vom 
   04.04.2006 gemäß § 3 (2) BauGB nach erfolgter 
   Bekanntmachung am 17.05.2006 in der Zeit vom 
   30.05.2006 bis einschließlich 30.06.2006 öffentlich 
   ausgelegen.
  
   Hamm, 04.12.2020
   Der Oberbürgermeister
   i.A.
   L.S. gez. Muhle
   Ltd. Städt. Baudirektor
______________________________________________

   Die erneute frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 
   gemäß § 3 (1) BauGB hat als Bürgerversammlung 
   am 12.11.2019 stattgefunden.

   Hamm, 04.12.2020
   Der Oberbürgermeister
   i.A.
   L.S. gez. Muhle
   Ltd. Städt. Baudirektor
______________________________________________

   Dieser überarbeitete Bebauungsplan hat mit der 
   Begründung vom 07.07.2020 gemäß § 4a (3) BauGB 
   nach erfolgter Bekanntmachung am 15.08.2020 in der 
   Zeit vom 25.08.2020 bis einschließlich 25.09.2020 
   erneut öffentlich ausgelegen.
  
   Hamm, 04.12.2020
   Der Oberbürgermeister
   i.A.
   L.S. gez. Muhle
   Ltd. Städt. Baudirektor
______________________________________________

   Der Rat der Stadt Hamm hat gemäß § 10 BauGB 
   diesen Bebauungsplan mit der Begründung vom 
   04.08.2021 einschließlich der in roter Farbe 
   eingetragenen Änderungen am 14.09.2021 als
   Satzung beschlossen.

   Hamm, 12.05.2022
   Der Oberbürgermeister
   i.A.
   L.S. gez. Muhle
   Ltd. Städt. Baudirektor
______________________________________________

   Die Bereithaltung dieses Bebauungsplanes zu jeder-
   manns Einsicht ist gemäß § 10 (3) BauGB 
   am 11.05.2022 ortsüblich bekanntgemacht worden.

   Hamm, 12.05.2022
   Der Oberbürgermeister
   i.A.
   L.S. gez. Muhle
   Ltd. Städt. Baudirektor
______________________________________________

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und 
Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
(Maßnahme siehe Einschrieb)

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

Anpflanzen Sträucher und sonstigen Bepflanzungen

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für 
Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von 
Gewässern

Erhaltung Sträucher und sonstigen Bepflanzungen

Sonstige Planzeichen

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, 
Stellplätze, Garagen und Gemeinschaftsanlagen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)

Zweckbestimmung: 

St Stellplätze

Mit Geh- (G), Fahr- (F) und Leitungsrechten (L) zu 
belastende Flächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB)

(Begünstigte siehe Einschrieb) 
zugunsten
a) der Stadt Hamm, b) der Allgemeinheit
c) der Anlieger, d) der Stadtwerke

  69,00 Höhenlage bei Festsetzungen (geplant)

 j (§ 9 Abs. 2 und Abs. 6 BauGB)
z.B. Oberkante Fahrbahn in m über NHN 

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des
Bebauungsplans 
(§ 9 Abs. 7 BauGB )

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen, z.B. von
Baugebieten, oder Abgrenzung des Maßes der
Nutzung innerhalb eines Baugebietes
(z.B. § 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 BauNVO)

Lärmpegelbereichsgrenze

  LPB III Lärmpegelbereich

Gestalterische Festsetzungen/ 
Örtliche Bauvorschriften
(§ 9 Abs. 4 BauGB und § 89 Abs. 1 BauO NRW)

FD Flachdach

weitere Festsetzungen siehe örtliche Bauvorschriften in Textform

Sonstige Darstellungen (keine Festsetzungen)

Aufteilung Straßenquerschnitt

      V Verkehrsgrün

Vorschlag zur Grundstücksteilung

     F+R Fuß- und Radweg

Bemaßung

   69,00 vorhandene Geländehöhe über NHN

  j z.B. Oberkante Fahrbahn / Gelände  in m über NHN 

vorhandene Bebauung mit Hausnummer (z.B. 5)

     122 Flurstücksnummer

Flurstücksgrenze mit Grenzpunkt

Flurgrenze

Gemarkungsgrenze

Zeichenerklärung

Planungsrechtliche Festsetzungen gemäß § 9 
Baugesetzbuch (BauGB)
Auszug aus der Planzeichenverordnung (PlanzV)

 Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB sowie §§ 1 bis 11 der BauNVO)

WA Allgemeine Wohngebiete
(§ 4 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 und 17 BauNVO)

0,6 Geschoßflächenzahl (GFZ), als Höchstmaß

0,3 Grundflächenzahl (GRZ)

Zahl der Vollgeschosse

  II als Höchstmaß

II-III als Mindest- und Höchstmaß

 II zwingend

Höhe der baulichen Anlagen in         m über einem
Bezugspunkt

GH Gebäudehöhe, z.B. 116,0 m über NHN

OK Oberkante, z.B. 120,5 m über NHN

Bauweise, Baulinie, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

o offene Bauweise

a abweichende Bauweise

E nur Einzelhäuser zulässig

H nur Hausgruppen zulässig

ED nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

Baugrenze

Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

öffentliche Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie 

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung 
(Zweckbestimmung siehe Einschrieb)

   F+R Fuß - und Radweg

Ein- bzw. Ausfahrten und Anschluss anderer Flächen an 
die Verkehrsflächen 

Einfahrts- / Ausfahrtsbereich 

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfall-
entsorgung und Abwasserbeseitigung sowie für 
Ablagerungen; Anlagen, Einrichtungen und sonstige 
Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB)

Versorgungsfläche 
(Zweckbestimmung siehe Einschrieb)

  

   RRB Regenrückhaltebecken

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB)

unterirdisch

Grünflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

öffentliche Grünflächen
(Zweckbestimmung siehe Einschrieb)

private Grünflächen
(Zweckbestimmung siehe Einschrieb)

Kennzeichnung in Textform gemäß §9(5)BauGB
Unter den im Geltungsbereich liegenden Flächen ging der 
Bergbau um.
Auch nach Beendigung des Kohleabbaues muss mit 
bergbaulichen Auswirkungen gerechnet werden.


